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Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Die bestehende „Leitlinie Grundstücksverkäufe“ (11/SVV/0889) wird ergänzt um 
Regelungen (gemäß Anlage 1) für städtische Grundstücke, die für den 
Geschosswohnungsbau geeignet bzw. mit Mehrfamilienhäusern bebaut sind. Diese 
ergänzenden Regelungen finden bei der Grundstücksübertragung und -veräußerung sowie 
der Erbbaurechtsbestellung der LHP Anwendung. 

2. Die Ergänzung der Leitlinie ersetzt den Beschluss „Kein Verkauf ohne Bindungen“ 
(13/SVV/0495), das Konzept „Grundstücksverkäufe für Geschosswohnungsbau an 
Investoren“ (15/SVV/0080) sowie die „Erbbaurechtsprüfung“ bei der Verkaufsplanung 
gemäß Mitteilungsvorlage 18/SVV/0169.

3. Die Ergänzung der Leitlinie Grundstücksverkäufe wird in ihrer Anwendung regelmäßig 
überprüft und, falls erforderlich, angepasst.

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information



Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Umsetzung der Ergänzung zur Leitlinie Grundstücksverkäufe und Anwendung der 
Genehmigungsfreistellungsverordnung kommt es zu geringeren oder erst langfristig zu Einzahlungen 
aus Grundstücksveräußerungen oder Erbbaurechtsbestellungen im Vergleich zu 
Höchstgebotsverfahren.

Mögliche Mindereinzahlungen können derzeit (noch) nicht konkret quantifiziert werden, da sie vom 
jeweiligen für den Geschosswohnungsbau geeigneten Grundstück und dem gewählten Verfahren 
abhängen.
Bereits die gutachterlich ermittelten unbeeinflussten Verkehrswerte liegen in der Regel mindestens 20-
30% unter den tatsächlich erzielbaren Marktwerten. Somit betragen die Einzahlungsverluste unter 
Berücksichtigung der neuen Regularien für die Grundstücke des Geschosswohnungsbaus (Abschläge 
auf Grundlage GenehmFV) erwartbar mehr als 50% der möglichen Einzahlungen bei 
Höchstgebotsverfahren. Die Einzahlungen reduzieren sich um 100% für solche Grundstücke, die 
unentgeltlich in das Gesellschaftsvermögen der ProPotsdam GmbH eingebracht werden. In den 
vergangenen Jahren wurden durchschnittlich ca. 2,4 Millionen EUR Einnahmen p.a. durch 
Grundstücksverkäufe erzielt. Diese dienten ausschließlich der Deckung von geplanten Investitionen. 
Bei Anwendung der neuen Leitlinie werden sich die Einzahlungen um voraussichtlich etwa 1 Million 
EUR pro Jahr verringern und stehen somit zur Deckung von Investitionsmaßnahmen bzw. von 
Grundstücksankäufen nicht mehr zur Verfügung.

Auf die gesamte Laufzeit eines Erbbaurechts (z.B. 75 Jahre) gerechnet, werden insgesamt höhere 
Einnahmen erzielt, als aus einem einmaligem Verkaufsgeschäft. Die LHP erhält in diesem Zeitraum 
jährlich den pachtähnlichen Erbbauzins. Der Erbbauzins kann bei Wertsteigerung entsprechend 
angepasst werden. Das Grundstück bleibt im Eigentum der LHP und damit auch die Wertsteigerung.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5
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Fazit Klimaauswirkungen:

Die Ergänzung der Leitlinie Grundstücksverkäufe regelt die Erbbaurechtsbestellung sowie die 
Übertragung und Veräußerung von städtischen Grundstücken und hat daher selbst keine 
Klimaauswirkung. 

Im Rahmen von Konzeptverfahren können Zielsetzungen zum Klimaschutz aufgenommen werden. Mit 
der Erbbaurechtsbestellung sowie der Übertragung oder Veräußerung bebauter Grundstücke kann im 
Weiteren eine Instandsetzung bzw. energetische Sanierung von Bestandsbauten einhergehen. Die 
Erbbaurechtsbestellung sowie Übertragung oder Veräußerung von unbebauten Grundstücke kann mit 
der Realisierung von Wohngebäuden jedoch zu einem erhöhten Versiegelungsgrad führen.   

Begründung:

Aufgrund umfangreicher Anpassungen und Ergänzungen ersetzt diese Beschlussvorlage die 
Vorlage 20/SVV/0223 inklusive der Anlage 1 vollständig. 

Mit Beschluss 18/SVV/0967 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, die Leitlinie für 
Grundstücksverkäufe zu überarbeiten. Dazu wurde im März 2020 bereits eine Beschlussvorlage 
(20/SVV/0223) als Ergänzung der Leitlinie Grundstücksverkäufe mit Regelungen für städtische 
Grundstücke, die sich für den Geschosswohnungsbau eignen bzw. mit Mehrfamilienhäusern bebaut 
sind, eingebracht. Hierzu wurden umfangreiche Änderungs-/Ergänzungsanträge gestellt. Hauptkritik 
bestand an der fehlenden Möglichkeit der Bestellung eines Erbbaurechts. Mit der Durchführung einer 
Werkstattreihe unter Beteiligung von Vertreter*innen der Fraktionen, der Wohnungswirtschaft, der 
Verbände sowie der Verwaltung wurde geprüft, ob das Erbbaurecht ein geeignetes Instrument zur 
Realisierung von bezahlbarem Wohnraum darstellen kann. Das Ergebnis findet in der vorliegenden 
überarbeiteten Ergänzung zur Leitlinie Grundstücksverkäufe Berücksichtigung.
Hauptunterschied zur letzten Fassung bilden die Bestellung von Erbbaurechten für ausgewählte 
Grundstücke als fest verankerte Vorgabe sowie die Einführung einer Prüfreihenfolge für den Umgang 
mit Wohnungsbaugrundstücken. Vom ursprünglich vorgeschlagenen „Potsdamer Drittelmix“ wird in 
der neuen Fassung Abstand genommen, da nun ein akteursbezogener Ansatz verfolgt wird.

Städtische Grundstücke (Finanzvermögen, Vermögen des Eigenbetriebes KIS) können grundsätzlich 
weiterhin erst dann veräußert werden, wenn zuvor festgestellt wurde, dass sie nicht für eigene 
Flächenbedarfe der Landeshauptstadt und der öffentlichen Daseinsvorsorge benötigt werden. Dieses 
gilt in der Regel durchgängig für das sogenannte „Infrastrukturvermögen“. 



Bestimmte Akteure auf dem Wohnungsmarkt sind besonders geeignet, langfristig bezahlbares und 
bedarfsgerechtes Wohnen zu sichern, auch deutlich über die durch Wohnungsbauförderung erzielten 
Bindungsfristen hinaus. Dazu zählen die ProPotsdam GmbH als städtisches Wohnungsunternehmen, 
Genossenschaften, Mietwohnorganisationen sowie Baugruppen für die Selbstnutzung und das 
Studentenwerk. 

Beim Geschosswohnungsbau handelt es sich um den Bau von einem oder mehreren Gebäuden mit 
Wohnungen in mehrgeschossiger Bauweise. Geschosswohnungsbaugrundstücke werden entweder 
übertragen, veräußert oder es werden Erbbaurechte bestellt. Dies richtet sich danach, für welche 
Akteure die Flächen geeignet und von Interesse sind. Dabei wird die Prüfreihenfolge verfolgt:

1. Vorrangig sollen die Grundstücke an die städtische Wohnungsgesellschaft ProPotsdam 
übertragen werden. Hierbei kann es sich fallweise um eine entgeltliche oder unentgeltliche 
Einlage in das Gesellschaftervermögen der ProPotsdam handeln.

2. Ein Verkauf an Genossenschaften kann erfolgen, wenn die Flächen in räumlicher Nähe zu 
anderen genossenschaftlichen Grundstücken einer Genossenschaft liegen und somit eine 
Gesamtentwicklung unterstützt wird. Analog wird dieser Prüfschritt auch für Flächen in 
Nachbarschaft des Studentenwerks angewandt.

3. Für Grundstücke darüber hinaus werden Erbbaurechte bestellt, z.B. an 
Mietwohnorganisationen oder Baugruppen. Sollte im Rahmen eines Konzeptverfahrens 
kein Gebot zur Erbbaurechtsbestellung eingehen, wird die Fläche erneut für ein offenes 
Konzeptverfahren mit Verkauf ausgeschrieben.
 

Geschosswohnungsbaugrundstücke, soweit diese nicht an die städtische Wohnungsgesellschaft 
ProPotsdam übertragen werden, sollen in der Regel auf der Grundlage von Konzeptverfahren 
vergeben werden. Die Grundstücke werden zukünftig vorrangig für den geförderten 
Mietwohnungsbau oder preisgedämpften Mietwohnungsbau mit Belegungsbindung vergeben.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es nur noch wenige städtische Grundstücke (außerhalb der 
Treuhandvermögen) gibt, die für Geschosswohnungsbau geeignet sind, v.a. sind dieses 
Garagenflächen.  Nicht unter diese Ergänzung der Leitlinie für Grundstücksverkäufe fallen 
Grundstücke bis zu 1.000 m².

Der Verkauf der Grundstücke für die Kategorie des geförderten Mietwohnungsbaus erfolgt im 
Rahmen von Konzeptverfahren zum reduzierten Festpreis unter Ausschöpfung der Möglichkeiten der 
Genehmigungsfreistellungsverordnung. Bei Erbbaurechtsbestellung richtet sich der Erbbauzinssatz 
nach der jeweils geltenden Beschlusslage. 

Der Verkauf der Grundstücke für die Kategorie preisgedämpfter Mietwohnungsbau erfolgt im Rahmen 
eines Konzeptverfahrens zum Festpreis. Bei Erbbaurechtsbestellung nimmt der Erbbauzinssatz in 
Höhe der jeweils geltenden Beschlusslage auf den Festpreis Bezug. 

Für Wohnungen ohne Mietpreis- oder Belegungsbindungen, vorrangig für Baugruppen, werden 
Konzeptverfahren mit Preisanteil angewandt. Diese zielen auf die Eigentumsbildung mit 
anschließender Selbstnutzung ab. Für die Flächen wird im Rahmen eines Konzeptverfahrens ein 
Erbbaurecht bestellt. Der Erbbauzinssatz wird in den Wettbewerb gestellt.

Bei der Entwicklung von größeren Gebieten wird eine ausgewogene Mischung der einzelnen 
Wohnungsbaukategorien und auch von freifinanziertem Wohnungsbau angestrebt. Dabei soll die 
Zielquote von mindestens 30% der gesamten neu entstehenden Wohnfläche mit Mietpreis- und 
Belegungsbindungen für Zielgruppen der Wohnraumförderung und mittlere Einkommensgruppen 
umgesetzt werden. Die genannten Akteure sollen bei der Flächenvergabe entsprechend 
berücksichtigt werden.



Für Treuhandvermögen der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete werden diese ergänzten 
Regelegungen der Leitlinie im Rahmen der Vorgaben §§ 136 ff. BauGB unter Beachtung der 
jeweiligen städtebaulichen Zielsetzungen und der Anforderungen der Gesamtfinanzierung sinngemäß 
angewandt. Dafür ist für jede Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme einer Vermarktungsstrategie 
zu erarbeiten, die die gesetzlichen Vorgaben des BauGB und der ImmoWertV berücksichtigt. In 
Sanierungs- und Entwicklungsgebieten findet im Regelfall keine Erbbaurechtsbestellung statt, da die 
Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme benötigt 
werden und damit Erbbaurechte nicht umsetzbar sind. 

Die Ergänzung der Leitlinie Grundstücksverkäufe soll nach Beschlussfassung in ihrer Anwendung 
regelmäßig evaluiert werden, um Anwendungsprobleme korrigieren oder veränderte 
Rahmenbedingungen in der Liegenschaftspolitik aktuell berücksichtigen zu können. 

Da die Entwicklungsphase des Potsdam Bonus bei der ProPotsdam noch nicht abgeschlossen ist, 
findet dieser in der vorliegenden Leitlinie noch keine Berücksichtigung. Nach der Erprobung soll 
geprüft werden, wie dieser auch bei der Grundstücksveräußerung oder Erbbaurechtsbestellung 
angewendet werden kann.

Die Ergänzung zur Leitlinie Grundstücksverkäufe trifft erste Aussagen zur Ausgestaltung von 
Konzeptverfahren. Diese sind nicht abschließend. Im nächsten Schritt wird hierzu eine erweiterte 
Ausarbeitung erfolgen. Dazu sollen die Strukturen der für die Ergänzung der Leitlinie eingerichteten 
Arbeitsgruppe genutzt und stadtweite Empfehlungen und Vorgaben für die Durchführung eines 
Konzeptverfahrens erarbeitet werden. 

Anlagen
Anlage 1 - Ergänzung der Leitlinie für Grundstücksverkäufe durch die Landeshauptstadt Potsdam   (8 
Seiten) 


